
URTEIL VOM 30. 11. 1995— RECHTSSACHE C-55/94

URTEIL DES GERICHTSHOFES
30. November 1995 *

In der Rechtssache C-55/94

betreffend ein dem Gerichtshof nach Artikel 177 EG-Vertrag vom Consiglio
nazionale forense (Italien) in dem bei diesem anhängigen Verfahren

Reinhard Gebhard

gegen

Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Milano

vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung der Richtlinie
77/249/EWG des Rates vom 22. März 1977 zur Erleichterung der tatsächlichen
Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs der Rechtsanwälte (ABl. L 78, S. 17)

erläßt

DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung des Präsidenten G. C. Rodríguez Iglesias, der Kammerpräsiden
ten Ç. N. Kakouris, D. A. O. Edward (Berichterstatter) und G. Hirsch, der Richter
G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn,
C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm und L. Sevón,

* Verfahrenssprache: Italienisch.
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Generalanwalt: P. Léger
Kanzler: H. A. Rühl, Hauptverwaltungsrat

unter Berücksichtigung der schriftlichen Erklärungen

— des Reinhard Gebhard, vertreten durch Rechtsanwälte Massimo Burghignoli,
Mailand, Jim Penning, Luxemburg, und Fabrizio Massoni, Brüssel,

— des Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Milano, vertreten
durch Rechtsanwalt Professor Bruno Nascimbene,

— der griechischen Regierung, vertreten durch Evi Skandalou, Sonderabteilung
des Außenministeriums für Rechtsfragen der Europäischen Gemeinschaften,
und Stamatina Vodina, Juristin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der vorge
nannten Sonderabteilung des Außenministeriums, als Bevollmächtigte,

— der spanischen Regierung, vertreten durch Alberto José Navarro González,
Generaldirektor für die rechtliche und institutionelle Koordinierung in
Gemeinschaftsangelegenheiten, und Abogado del Estado Miguel Bravo-Ferrer
Delgado, Dienststelle für Gemeinschaftsrechtsstreitigkeiten, als Bevollmäch
tigte,

— der französischen Regierung, vertreten durch Philippe Martinet, Sekretär für
Auswärtige Angelegenheiten in der Direktion für Rechtsfragen des Außenmi
nisteriums, und Catherine de Salins, stellvertretende Direktorin in der Direk
tion für Rechtsfragen des Außenministeriums, als Bevollmächtigte,

— der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch Stephen Braviner,
Treasury Solicitor's Department, als Bevollmächtigten, und durch Barrister
Daniel Bethlehem,
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— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch Rechtsbe
raterin Marie-José Jonczy und durch Enrico Traversa, Juristischer Dienst, als
Bevollmächtigte,

aufgrund des Sitzungsberichts,

nach Anhörung der mündlichen Ausführungen des Reinhard Gebhard, vertreten
durch Rechtsanwalt Massimo Burghignoli, des Consiglio dell'ordine degli avvocati
e procuratori di Milano, vertreten durch Bruno Nascimbene, der griechischen
Regierung, vertreten durch Evi Skandalou und Stamatina Vodina, der spanischen
Regierung, vertreten durch Miguel Bravo-Ferrer Delgado, der französischen
Regierung, vertreten durch Marc Perrin de Brichambaut, Leiter der Rechtsabtei
lung des Außenministeriums, als Bevollmächtigten, und Philippe Martinet, der ita
lienischen Regierung, vertreten durch Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri, der
Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch Stephen Braviner und
Daniel Bethlehem, und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, ver
treten durch Marie-José Jonczy und Enrico Traversa, in der Sitzung vom 10. Mai
1995,

nach Anhörung der Schlußanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 20. Juni
1995,

folgendes

Urteil

1 Der Consiglio nazionale forense hat mit Beschluß vom 16. Dezember 1993, beim
Gerichtshof eingegangen am 8. Februar 1994, gemäß Artikel 177 EG-Vertrag zwei
Fragen nach der Auslegung der Richtlinie 77/249/EWG des Rates vom 22. März
1977 zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des freien Dienstleistungsver
kehrs der Rechtsanwälte (ABl. L 78, S. 17) zur Vorabentscheidung vorgelegt.
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2 Diese Fragen stellen sich in einem vom Consiglio dell'ordine degli avvocati et
procuratori di Milano (Vorstand der Rechtsanwaltskammer Mailand) eingeleiteten
Disziplinarverfahren gegen Herrn Gebhard, dem zur Last gelegt wird, gegen seine
Verpflichtungen aus dem Gesetz Nr. 31 vom 9. Februar 1982 über den freien
Dienstleistungsverkehr der Rechtsanwälte, die Staatsangehörige eines Mitglied
staats der Europäischen Gemeinschaften sind (GURI Nr. 42 vom 12. Februar
1982), verstoßen zu haben, indem er in Italien unter Verwendung der Bezeichnung
„avvocato" eine dauernde Berufstätigkeit in der von ihm eingerichteten Kanzlei
ausgeübt habe.

3 Aus den Akten und den auf die schriftlichen Fragen des Gerichtshofes erteilten
Informationen ergibt sich, daß Herr Gebhard, ein deutscher Staatsangehöriger, seit
dem 3. August 1977 zur Ausübung des Berufes eines „Rechtsanwalts" in Deutsch
land berechtigt ist. Er ist in Stuttgart als Rechtsanwalt zugelassen, wo er „freier
Mitarbeiter" in einer Kanzlei („Bürogemeinschaft") ist; eine eigene Kanzlei besitzt
er in Deutschland nicht.

4 Herr Gebhard wohnt seit März 1978 in Italien, wo er mit seiner Ehefrau, einer ita
lienischen Staatsangehörigen, und seinen drei Kindern lebt. Das Einkommen von
Herrn Gebhard wird vollständig in Italien, wo er seinen Wohnsitz hat, besteuert.

5 Herr Gebhard hat seit dem 1. März 1978 eine berufliche Tätigkeit in Italien aus
geübt, zunächst als Mitarbeiter („con un rapporto di libera collaborazione") in
einer Anwaltssozietät in Mailand und sodann, vom 1. Januar 1980 bis Anfang
1989, als Sozius („associato") in dieser Kanzlei. Ihm ist kein Vorwurf wegen der
Tätigkeiten, die er in dieser Kanzlei ausgeübt hat, gemacht worden.

6 Am 30. Juli 1989 eröffnete Herr Gebhard seine eigene Kanzlei in Mailand, in
der italienische „avvocati" und „procuratori" mit ihm zusammenarbeiten. Herr
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Gebhard hat auf eine schriftliche Frage des Gerichtshofes angegeben, daß er ihnen
die sporadischen Fälle der gerichtlichen Vertretung italienischer Mandanten in Ita
lien übertrage.

7 Herr Gebhard erklärt, er übe in Italien die im wesentlichen außergerichtliche
Tätigkeit des Beistands und der Vertretung deutschsprachiger Personen (die 65 %
seines Umsatzes entspreche) sowie die Tätigkeit der Vertretung italienischsprachi
ger Personen in Deutschland oder Österreich (die 30 % seines Umsatzes entspre
che) aus. Die verbleibenden 5 % beträfen die Unterstützung italienischer Berufs
kollegen, die mit Fragen des deutschen Rechts für ihre Mandanten befaßt seien.

8 Einige italienische Berufskollegen, darunter die italienischen „avvocati", mit denen
Herr Gebhard bis 1989 zusammengeschlossen war, führten gegen ihn Beschwerde
beim Vorstand der Rechtsanwaltskammer Mailand. Sie warfen ihm vor, die
Bezeichnung „avvocato" im Briefkopf seines beruflichen Briefpapiers verwendet
zu haben, direkt vor der Pretura und dem Tribunale Mailand unter der Bezeich
nung „avvocato" aufgetreten zu sein und seine beruflichen Tätigkeiten vom „Stu
dio legale Gebhard" (Anwaltskanzlei Gebhard) aus ausgeübt zu haben.

9 Nachdem der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Mailand Herrn Gebhard unter
sagt hatte, die Bezeichnung „avvocato" zu verwenden, beschloß er, gegen ihn ein
Disziplinarverfahren einzuleiten, wobei er ihm zur Last legte, dadurch gegen seine
Verpflichtungen aus dem Gesetz Nr. 31/82 verstoßen zu haben, daß er in Italien
unter Verwendung der Bezeichnung „avvocato" eine dauernde Berufstätigkeit von
seiner eigenen Kanzlei aus ausgeübt habe.

10 Am 14. Oktober 1991 stellte Herr Gebhard beim Vorstand der Rechtsanwaltskam
mer Mailand einen Antrag auf Zulassung als Rechtsanwalt. Dieser Antrag wurde
auf die Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allge
meine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens
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dreijährige Berufsausbildung abschließen (ABl. 1989, L 19, S. 16), sowie darauf
gestützt, daß er in Italien eine Berufsausbildung von mehr als zehn Jahren absol
viert habe. Offenbar hat der Vorstand der Rechtsanwaltskammer diesen Antrag
nicht förmlich beschieden.

11 Das am 19. September 1991 eingeleitete Disziplinarverfahren wurde mit Entschei
dung vom 30. November 1992 abgeschlossen, durch die der Vorstand der Rechts
anwaltskammer Mailand gegen Herrn Gebhard die Sanktion der zeitweiligen Ver
sagung der Ausübung der Berufstätigkeit („sospensione dell'esercizio dell'attività
professionale") für sechs Monate verhängte.

12 Gegen diese Entscheidung legte Herr Gebhard beim Consiglio nazionale forense
einen Rechtsbehelf ein, wobei er klarstellte, daß sich dieser auch gegen die still
schweigende Ablehnung seines Antrags auf Zulassung als Rechtsanwalt richte. Im
Rahmen dieses Rechtsbehelfs machte er insbesondere geltend, die Richtlinie
77/249 verleihe ihm das Recht, seine beruflichen Tätigkeiten von seiner eigenen
Kanzlei in Mailand aus auszuüben.

13 Die Richtlinie 77/249 gilt für die in Form der Dienstleistung ausgeübten Tätigkei
ten der Rechtsanwälte. Sie sieht vor, daß der dienstleistende Rechtsanwalt die in
der Sprache oder in einer der Sprachen des Herkunftsstaats gültige Berufsbezeich
nung des Mitgliedstaats, in dem er niedergelassen ist, unter Angabe der Berufsor
ganisation, deren Zuständigkeit er unterliegt, oder des Gerichtes, bei dem er nach
den Vorschriften dieses Staates zugelassen ist, verwendet (Artikel 3).

14 Diese Richtlinie unterscheidet zwischen den mit der Vertretung oder der Verteidi
gung eines Mandanten im Bereich der Rechtspflege oder vor Behörden zusammen
hängenden Tätigkeiten und allen anderen Tätigkeiten.

15 Bei der Ausübung der Tätigkeiten der Vertretung oder der Verteidigung hält der
Rechtsanwalt die Standesregeln des Aufnahmestaats neben den ihm im Herkunfts
staat obliegenden Verpflichtungen ein (Artikel 4 Absatz 2). Für die Ausübung aller
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anderen Tätigkeiten bleibt der Rechtsanwalt den im Herkunftsstaat geltenden
Bedingungen und Standesregeln unterworfen; daneben hält er die im Aufnahme
staat geltenden Regeln über die Ausübung des Berufes, gleich welchen Ursprungs,
ein, insbesondere in bezug auf die Unvereinbarkeit zwischen den Tätigkeiten des
Rechtsanwalts und anderen Tätigkeiten in diesem Staat, das Berufsgeheimnis, die
Beziehungen zu Kollegen, das Verbot des Beistands für Parteien mit gegensätzli
chen Interessen durch denselben Rechtsanwalt und die Werbung (Artikel 4
Absatz 4).

16 Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie bestimmt: „Die mit der Vertretung oder der Ver
teidigung eines Mandanten im Bereich der Rechtspflege oder vor Behörden zusam
menhängenden Tätigkeiten des Rechtsanwalts werden im jeweiligen Aufnahme
staat unter den für die in diesem Staat niedergelassenen Rechtsanwälte
vorgesehenen Bedingungen ausgeübt, wobei jedoch das Erfordernis eines Wohnsit
zes sowie das der Zugehörigkeit zu einer Berufsorganisation in diesem Staat aus
geschlossen sind".

17 Die Richtlinie ist in Italien durch das Gesetz Nr. 31/82 umgesetzt worden; Artikel
2 dieses Gesetzes bestimmt:

„Den im Herkunftsmitgliedstaat zugelassenen Staatsangehörigen der Mitgliedstaa
ten ist die gerichtliche und außergerichtliche Ausübung der beruflichen Tätigkeiten
des Rechtsanwalts mit vorübergehendem Charakter [,con carattere di temporan
eità'] nach den in diesem Titel festgelegten Modalitäten erlaubt.

Es ist nicht gestattet, zur Ausübung der im vorstehenden Absatz genannten beruf
lichen Tätigkeiten im Hoheitsgebiet der Republik eine Kanzlei oder einen Haupt
oder Nebensitz einzurichten."
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18 Unter diesen Umständen hat der Consiglio nazionale forense das Verfahren ausge
setzt und den Gerichtshof ersucht, folgende Fragen im Wege der Vorabentschei
dung zu beantworten:

a) Ist Artikel 2 des zur Durchführung der EWG-Richtlinie vom 22. März
1977 ergangenen Gesetzes Nr. 31 vom 9. Februar 1982 über den freien Dienst
leistungsverkehr der Rechtsanwälte, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaats
der Europäischen Gemeinschaften sind, wonach es nicht zulässig ist, „im
Hoheitsgebiet der Republik eine Kanzlei oder einen Haupt- oder Nebensitz
einzurichten", mit der Regelung der genannten Richtlinie vereinbar, berücksich
tigt man, daß diese keinen Hinweis darauf enthält, daß in der Möglichkeit, eine
Kanzlei einzurichten, ein Anzeichen für die Absicht des Rechtsanwalts erblickt
werden kann, die Tätigkeit nicht nur vorübergehend oder gelegentlich, sondern
auf Dauer auszuüben?

b) Welche Kriterien sind für die Beurteilung des vorübergehenden Charakters im
Hinblick auf die Beständigkeit und Wiederholung der Leistungen des Rechtsan
walts, der nach der Regelung der erwähnten Richtlinie tätig wird, anzuwenden?

19 In Anbetracht des Wortlauts der Vorabentscheidungsfragen ist daran zu erinnern,
daß der Gerichtshof nach ständiger Rechtsprechung nicht zur Entscheidung über
die Vereinbarkeit einer nationalen Maßnahme mit dem Gemeinschaftsrecht befugt
ist. Er kann jedoch dem vorlegenden Gericht alle Hinweise zur Auslegung des
Gemeinschaftsrechts geben, die es diesem ermöglichen, die Frage der Vereinbarkeit
für die Entscheidung des bei ihm anhängigen Rechtsstreits zu beurteilen (vgl. ins
besondere Urteil vom 11. August 1995 in der Rechtssache C-63/94, Belgapom, Slg.
1995, I-2467, Randnr. 7).

20 Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß die Situation eines Gemeinschaftsangehöri
gen, der sich in einen anderen Mitgliedstaat der Gemeinschaft begibt, um dort eine

I - 4193



URTEIL VOM 30. 11. 1995— RECHTSSACHE C-55/94

wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben, entweder unter das Kapitel des Vertrages über
die Freizügigkeit der Arbeitnehmer oder unter das über das Niederlassungsrecht
oder unter das über Dienstleistungen fällt, wobei diese Kapitel einander ausschlie
ßen.

21 Da das Kapitel über die Arbeitskräfte im vorliegenden Fall nicht einschlägig ist,
kann es von vornherein bei der Prüfung der Vorlagefragen außer Betracht bleiben,
die im wesentlichen die Begriffe „Niederlassung" und „Dienstleistung" betreffen.

22 Sodann ist festzustellen, daß die Vorschriften des Kapitels über die Dienstleistun
gen gegenüber denen des Kapitels über das Niederlassungsrecht subsidiär sind,
erstens weil Artikel 59 Absatz 1 nach seinem Wortlaut voraussetzt, daß der Erbrin
ger und der Empfänger der betreffenden Dienstleistung in zwei verschiedenen Mit
gliedstaaten „ansässig" sind, und zweitens weil nach Artikel 60 Absatz 1 die Vor
schriften über die Dienstleistungen nur Anwendung finden, wenn die Vorschriften
über das Niederlassungsrecht nicht anwendbar sind. Es ist also notwendig, den
Geltungsbereich des Begriffes „Niederlassung" zu prüfen.

23 Das in den Artikeln 52 bis 58 des Vertrages vorgesehene Niederlassungsrecht steht
sowohl juristischen Personen im Sinne des Artikels 58 als auch natürlichen Perso
nen zu, die Angehörige eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft sind. Vorbehaltlich
der vorgesehenen Ausnahmen und Bedingungen umfaßt dieses Recht die Auf
nahme und Ausübung selbständiger Tätigkeiten jeder Art, die Gründung und Lei
tung von Unternehmen und die Errichtung von Agenturen, Zweigniederlassungen
oder Tochtergesellschaften im Hoheitsgebiet jedes anderen Mitgliedstaats.

24 Folglich kann eine Person in mehr als einem Mitgliedstaat im Sinne des Vertrages
niedergelassen sein, und zwar namentlich im Fall von Gesellschaften durch die
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Errichtung von Agenturen, Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften
(Artikel 52) und, wie der Gerichtshof im Fall von Angehörigen der freien Berufe
ausgeführt hat, durch die Einrichtung eines zweiten Berufsdomizils (vgl. Urteil
vom 12. Juli 1984 in der Rechtssache 107/83, Klopp, Slg. 1984, 2971, Randnr. 19).

25 Der Begriff der Niederlassung im Sinne des Vertrages ist also ein sehr weiter
Begriff, der die Möglichkeit für einen Gemeinschaftsangehörigen impliziert, in sta
biler und kontinuierlicher Weise am Wirtschaftsleben eines anderen Mitgliedstaats
als seines Herkunftsstaats teilzunehmen und daraus Nutzen zu ziehen, wodurch
die wirtschaftliche und soziale Verflechtung innerhalb der Gemeinschaft im
Bereich der selbständigen Tätigkeiten gefördert wird (vgl. in diesem Sinne Urteil
vom 21. Juni 1974 in der Rechtssache 2/74, Reyners, Slg. 1974, 631, Randnr. 21).

26 Dagegen sehen die Vorschriften des Kapitels über die Dienstleistungen, insbeson
dere Artikel 60 Absatz 3 des Vertrages, für den Fall, daß sich der Erbringer einer
Dienstleistung in einen anderen Mitgliedstaat begibt, vor, daß dieser seine Tätigkeit
dort vorübergehend ausübt.

27 Wie der Generalanwalt hervorgehoben hat, ist der vorübergehende Charakter der
fraglichen Tätigkeiten nicht nur unter Berücksichtigung der Dauer der Leistung,
sondern auch ihrer Häufigkeit, regelmäßigen Wiederkehr oder Kontinuität zu
beurteilen. Der vorübergehende Charakter der Leistung schließt nicht die Mög
lichkeit für den Dienstleistungserbringer im Sinne des Vertrages aus, sich im Auf
nahmemitgliedstaat mit einer bestimmten Infrastruktur (einschließlich eines Büros,
einer Praxis oder einer Kanzlei) auszustatten, soweit diese Infrastruktur für die
Erbringung der fraglichen Leistung erforderlich ist.

28 Diese Situation ist jedoch von der des Herrn Gebhard zu unterscheiden, der als
Angehöriger eines Mitgliedstaats in stabiler und kontinuierlicher Weise eine
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Berufstätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat ausübt, in dem er sich von einem
Berufsdomizil aus u. a. an die Angehörigen dieses Staates wendet. Dieser Staatsan
gehörige fällt unter die Vorschriften des Kapitels über das Niederlassungsrecht und
nicht unter die des Kapitels über die Dienstleistungen.

29 Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Mailand macht geltend, daß eine Person
wie Herr Gebhard nur dann im Sinne des Vertrages als in einem Mitgliedstaat, hier
Italien, „niedergelassen" anzusehen sei, wenn sie dem Berufsstand dieses Staates
angehöre oder zumindest ihre Tätigkeit in Zusammenarbeit oder in Gemeinschaft
mit Angehörigen dieses Berufsstandes ausübe.

30 Dieses Vorbringen ist zurückzuweisen.

31 Die Vorschriften des Kapitels über das Niederlassungsrecht betreffen die Auf
nahme und Ausübung der Tätigkeiten (vgl. insbesondere Urteil Reyners, a. a. O.,
Randnrn. 46 und 47). Die Zugehörigkeit zu einem Berufsstand unterliegt nämlich
den Bedingungen für die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeiten und kann
daher nicht als ein konstitutives Element dieser Niederlassung angesehen werden.

32 Folglich sind die Möglichkeit für einen Angehörigen eines Mitgliedstaats, sein Nie
derlassungsrecht auszuüben, und die Bedingungen dieser Ausübung unter Berück
sichtigung der Tätigkeiten zu beurteilen, die er im Hoheitsgebiet des Aufnahme
mitgliedstaats ausüben will.

33 Nach Artikel 52 Absatz 2 wird die Niederlassungsfreiheit nach den Bestimmungen
des Niederlassungsstaats für seine eigenen Angehörigen ausgeübt.
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34 Unterliegen die fraglichen spezifischen Tätigkeiten im Aufnahmestaat keiner Rege
lung, so daß ein Angehöriger dieses Mitgliedstaats für ihre Ausübung keine beson
dere Qualifikation aufweisen muß, so haben die Angehörigen jedes anderen Mit
gliedstaats das Recht, sich im Hoheitsgebiet des erstgenannten Staates
niederzulassen und dort diese Tätigkeiten auszuüben.

35 Die Aufnahme und Ausübung einiger selbständiger Tätigkeiten können jedoch von
der Beachtung bestimmter durch das Allgemeininteresse gerechtfertigter Rechts
und Verwaltungsvorschriften, wie der Vorschriften über Organisation, Qualifika
tion, Standespflichten, Kontrolle und Haftung, abhängig gemacht werden (vgl.
Urteil vom 28. April 1977 in der Rechtssache 71/76, Thieffry, Slg. 1977, 765,
Randnr. 12). Diese Vorschriften können insbesondere vorsehen, daß die Ausübung
einer spezifischen Tätigkeit je nach Lage des Falles den Inhabern eines Diploms,
Prüfungszeugnisses oder sonstigen Befähigungsnachweises, den Angehörigen eines
bestimmten Berufsstandes oder den Personen, die einer bestimmten Ordnung oder
Kontrolle unterliegen, vorbehalten ist. Sie können auch die Voraussetzungen für
die Verwendung von Berufsbezeichnungen wie des „avvocato" vorschreiben.

36 Unterliegt die Aufnahme oder Ausübung einer spezifischen Tätigkeit im Aufnah
memitgliedstaat derartigen Bedingungen, so muß der Angehörige eines anderen
Mitgliedstaats, der diese Tätigkeit ausüben will, diese Bedingungen grundsätzlich
erfüllen. Deshalb sieht Artikel 57 vor, daß der Rat Richtlinien — wie die genannte
Richtlinie 89/48 — für die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeug
nisse oder sonstigen Befähigungsnachweise sowie für die Koordinierung der
nationalen Bestimmungen über die Aufnahme und Ausübung selbständiger Tätig
keiten erläßt.

37 Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofes ergibt sich jedoch, daß nationale Maß
nahmen, die die Ausübung der durch den Vertrag garantierten grundlegenden Frei
heiten behindern oder weniger attraktiv machen können, vier Voraussetzungen
erfüllen müssen: Sie müssen in nichtdiskriminierender Weise angewandt werden,
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sie müssen aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt sein,
sie müssen geeignet sein, die Verwirklichung des mit ihnen verfolgten Zieles zu
gewährleisten, und sie dürfen nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung die
ses Zieles erforderlich ist (vgl. Urteil vom 31. März 1993 in der Rechtssache
C-19/92, Kraus, Slg. 1993, I-1663, Randnr. 32).

38 Ebenso dürfen die Mitgliedstaaten bei der Anwendung ihrer nationalen Vorschrif
ten nicht die Kenntnisse und Qualifikationen außer acht lassen, die der Betroffene
bereits in einem anderen Mitgliedstaat erworben hat (vgl. Urteil vom 7. Mai
1991 in der Rechtssache C-340/89, Vlassopoulou, Slg. 1991, 1-2357, Randnr. 15).
Sie müssen daher die Gleichwertigkeit der Diplome berücksichtigen (vgl. Urteil
Thieffry, a. a. O., Randnrn. 19 und 27) und gegebenenfalls eine vergleichende Prü
fung der in ihren nationalen Vorschriften geforderten Kenntnisse und Qualifikatio
nen und derjenigen des Betroffenen vornehmen (vgl. Urteil Vlassopoulou, a. a. O.,
Randnr. 16).

39 Demnach ist auf die Fragen des Consiglio nazionale forense zu antworten,

— daß der in Artikel 60 Absatz 3 EG-Vertrag genannte vorübergehende Charak
ter der Dienstleistung unter Berücksichtigung ihrer Dauer, ihrer Häufigkeit,
ihrer regelmäßigen Wiederkehr und ihrer Kontinuität zu beurteilen ist;

— daß sich der Dienstleistungserbringer im Sinne des Vertrages im Aufnahmemit
gliedstaat mit der für die Erbringung seiner Leistung erforderlichen Infrastruk
tur ausstatten kann;

— daß ein Angehöriger eines Mitgliedstaats, der in stabiler und kontinuierlicher
Weise eine Berufstätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat ausübt, in dem er sich
von einem Berufsdomizil aus u. a. an die Angehörigen dieses Staates wendet,
unter die Vorschriften des Kapitels über das Niederlassungsrecht und nicht
unter die des Kapitels über die Dienstleistungen fällt;

I - 4198



GEBHARD

— daß die Möglichkeit für einen Angehörigen eines Mitgliedstaats, sein Niederlas
sungsrecht auszuüben, und die Bedingungen dieser Ausübung unter Berück
sichtigung der Tätigkeiten zu beurteilen sind, die er im Hoheitsgebiet des Auf
nahmemitgliedstaats ausüben will;

— daß, wenn die Aufnahme einer spezifischen Tätigkeit im Aufnahmestaat keiner
Regelung unterliegt, der Angehörige jedes anderen Mitgliedstaats das Recht
hat, sich im Hoheitsgebiet des erstgenannten Staates niederzulassen und dort
diese Tätigkeit auszuüben. Unterliegt die Aufnahme oder Ausübung dieser
Tätigkeit im Aufnahmemitgliedstaat jedoch bestimmten Bedingungen, so muß
der Angehörige eines anderen Mitgliedstaats, der diese Tätigkeit ausüben will,
diese Bedingungen grundsätzlich erfüllen;

— daß nationale Maßnahmen, die die Ausübung der durch den Vertrag garantier
ten grundlegenden Freiheiten behindern oder weniger attraktiv machen kön
nen, vier Voraussetzungen erfüllen müssen: Sie müssen in nichtdiskriminieren
der Weise angewandt werden, sie müssen aus zwingenden Gründen des
Allgemeininteresses gerechtfertigt sein, sie müssen geeignet sein, die Verwirkli
chung des mit ihnen verfolgten Zieles zu gewährleisten, und sie dürfen nicht
über das hinausgehen, was zur Erreichung dieses Zieles erforderlich ist;

— daß die Mitgliedstaaten ebenso die Gleichwertigkeit der Diplome berücksichti
gen und gegebenenfalls eine vergleichende Prüfung der in ihren nationalen Vor
schriften geforderten Kenntnisse und Qualifikationen und derjenigen des
Betroffenen vornehmen müssen.

Kosten

40 Die Auslagen der italienischen, der griechischen, der spanischen, der französischen
Regierung und der Regierung des Vereinigten Königreichs sowie der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften, die vor dem Gerichtshof Erklärungen abgege
ben haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Beteiligten des Ausgangsverfahrens
ist das Verfahren Teil des bei dem nationalen Gericht anhängigen Verfahrens; die
Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts.
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URTEIL VOM 30. 11. 1995— RECHTSSACHE C-55/94

Aus diesen Gründen

hat

DER GERICHTSHOF

auf die ihm vom Consiglio nazionale forense mit Beschluß vom 16. Dezember
1993 vorgelegten Fragen für Recht erkannt:

1) Der in Artikel 60 Absatz 3 EG-Vertrag genannte vorübergehende Charakter
der Dienstleistung ist unter Berücksichtigung ihrer Dauer, ihrer Häufigkeit,
ihrer regelmäßigen Wiederkehr und ihrer Kontinuität zu beurteilen.

2) Der Dienstleistungserbringer im Sinne des Vertrages kann sich im Aufnah
memitgliedstaat mit der für die Erbringung seiner Leistung erforderlichen
Infrastruktur ausstatten.

3) Ein Angehöriger eines Mitgliedstaats, der in stabiler und kontinuierlicher
Weise eine Berufstätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat ausübt, in dem er
sich von einem Berufsdomizil aus u. a. an die Angehörigen dieses Staates
wendet, fällt unter die Vorschriften des Kapitels über das Niederlassungs
recht und nicht unter die des Kapitels über die Dienstleistungen.

4) Die Möglichkeit für einen Angehörigen eines Mitgliedstaats, sein Niederlas
sungsrecht auszuüben, und die Bedingungen dieser Ausübung sind unter
Berücksichtigung der Tätigkeiten zu beurteilen, die er im Hoheitsgebiet des
Aufnahmemitgliedstaats ausüben will.

5) Unterliegt die Aufnahme einer spezifischen Tätigkeit im Aufnahmestaat kei
ner Regelung, so hat der Angehörige jedes anderen Mitgliedstaats das Recht,
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sich im Hoheitsgebiet des erstgenannten Staates niederzulassen und dort
diese Tätigkeit auszuüben. Unterliegt die Aufnahme oder Ausübung dieser
Tätigkeit im Aufnahmemitgliedstaat jedoch bestimmten Bedingungen, so
muß der Angehörige eines anderen Mitgliedstaats, der diese Tätigkeit aus
üben will, diese Bedingungen grundsätzlich erfüllen.

6) Nationale Maßnahmen, die die Ausübung der durch den Vertrag garantier
ten grundlegenden Freiheiten behindern oder weniger attraktiv machen
können, müssen vier Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen in nichtdiskrimi-
nierender Weise angewandt werden, sie müssen aus zwingenden Gründen
des Allgemeininteresses gerechtfertigt sein, sie müssen geeignet sein, die Ver
wirklichung des mit ihnen verfolgten Zieles zu gewährleisten, und sie dürfen
nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung dieses Zieles erforderlich
ist.

7) Die Mitgliedstaaten müssen die Gleichwertigkeit der Diplome berücksichti
gen und gegebenenfalls eine vergleichende Prüfung der in ihren nationalen
Vorschriften geforderten Kenntnisse und Qualifikationen und derjenigen
des Betroffenen vornehmen.

Rodríguez Iglesias Kakouris Edward Hirsch

Mancini Schockweiler Moitinho de Almeida

Kapteyn Gulmann Murray

Jann Ragnemalm Sevón

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 30. November 1995.

Der Kanzler

R. Grass

Der Präsident

G. C. Rodríguez Iglesias
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